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96 Privatkranken⸗ ꝛc. Anſtalten . Wirthſchaften .

wählten Betriebsſtätte zu unterſagen oder nur unter Beding⸗
ungen zu geſtatten ſei .

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Vorbereitung und
Erlaſſung der Entſchließung und beim Rekurſe ſind die Be⸗
ſtimmungen der §§ 18 —21 dieſer Verordnung ſinngemäß
anzuwenden .

In dringenden Fällen kann das Bezirksamt ſchon vor
Erlaffung der bezirksräthlichen Entſcheidung den Betrieb einer
geräuſchvollen Anlage nach § 30 des Polizeiſtrafgeſetzbuches !)
ganz oder theilweiſe vorläufig einſtellen .

h. Privatkranken⸗ , Irren⸗ , Entbindungsanſtulten ,
Wirthſchaften und Singſpielhallen .

1 . Reichsgewerbeordnung .
§ 30 . Unternehmer von Privat⸗Kranken⸗ , Privat⸗Ent⸗

bindungs⸗ und Privat⸗Irrenanſtalten bedürfen einer Konzeſſion
der höheren Verwaltungsbehörde . Die Konzeſſion iſt nur dann
zu verſagen :

a) wenn Thatſachen vorliegen , welche die Unzuverläſſigkeit
des Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder
Verwaltung der Anſtalt darthun ,

b) wenn nach den von dem Unternehmer einzu⸗
reichenden Beſchreibungen und Plänen die
baulichen und die ſonſtigen techniſchen Ein⸗
richtungen der Anſtalt den geſundheitspo⸗
lizeilichen Anforderungen nicht entſprechen . )

1) Seite 107 .
) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; der Genehmigungs⸗

antrag iſt beim Bezirksamt zu ſtellen ; beizufügen ſind u. A. Pläneund Zeichnungen , aus denen Lage , Größe und Einrichtung der fürdie Anſtalt in Ausſicht genommenen Baulichkeiten und den Zubehör⸗
den , ſowie deren näheren Umgebung , die Zahl , Größe und Beſtim⸗
mung der den Anſtaltszwecken dienenden Zimmer und ſonſtigenRäume zu entnehmen iſt , wobei die Vorſchriften des § 12 der Voll⸗
zugsverordnung zur Gewerbeordnung ( Seite 76 ) zu beachten ſind .
Allgemeine Vorſchriften über die an ſolche Anſtalten zu ſtellenden
baulichen Anforderungen beſtehen nicht
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§ 33 . Wer Gaſtwirthſchaft , Schankwirthſchaft , oder Klein⸗
handel mit Branntwein oder Spiritus betreiben will , bedarfdazu der Erlaubniß .

Dieſe Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen :
J. wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen ,

welche die Annahme rechtfertigen , daß er das Gewerbe
zur Förderung der Völlerei , des verbotenen Spiels , der
Hehlerei oder der Unſittlichkeit mißbrauchen werde ;

2. wenn das zum Betriebe des Gewerbes beſtimmteLokal wegen ſeiner Beſchaffenheit oder Lage den
polizeilichen Anforderungen nicht genügt . )
Die Landesregierungen ſind befugt , außerdem zu be⸗

ſtimmen , daß

a) die Erlaubniß zum Ausſchänken von Branntwein oder
zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus allge⸗
mein ,

b) die Erlaubniß zum Betriebe der Gaſtwirthſchaft oder
zum Ausſchänken von Wein , Bier oder anderen nichtunter a fallenden , geiſtigen Getränken in Ortſchaften mit
weniger als 15,000 Einwohnern , ſowie in ſolchen Ort⸗

) Die Konzeſſion ertheilt der Bezirksrath ; das Geſuch iſtbeim Gemeinde⸗ ( Stadt⸗ ) rath der Gemeinde , wo das Geſchäft betriebenwerden ſoll einzureichen . Pläne ſind nur beizulegen , wenn das Lokalbisher nicht für Wirthſchaftszwecke benutzt wurde , oder weſentlicheVeränderungen erleiden ſoll . Allgemeine Vorſchriften über die Ein⸗richtungen beſtehen nicht ; doch find für eine Reihe von Amtsbezirken,namentlich unter Beachtung der geſundheitlichen Intereſſen , vomBezirksrath in Form von allgemeinen Normativen die Mindeſtanfor⸗derungen feſtgeſtellt worden , welche hinſichtlich der Größe , Höhe ,Ventilation der Wirthſchaftszimmer , der Lichtfläche der Fenſter , derEinrichtung der Aborte , der Treppen , des Hofraums zu ſtellen ſind .Neuerlich hat das Miniſterium hierw
druckten Zirkular des Preußiſchen Miniſters des Innern vom 26.Auguſt 1886 hingewieſen . Vgl . auch § 18 der Landesbauverordnung( Seite 15) und Anmerkung hierzu .
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Wirthſchaften , Singſpielhallen .

ſchaften mit einer größeren Einwohnerzahl , für welche 2.
dies durch Ortsſtatut ( § 142 ) feſtgeſetzt wird , In :

von dem Nachweis eines vorhandenen Bedürfniſſes abhängig und
ſein ſolle . heit

Vor Ertheilung der Erlaubniß iſt die Ortspolizei⸗ und
die Gemeindebehörde gutachtlich zu hören .

§ 33a . Wer gewerbsmäßig Singſpiele , Gefangs⸗ und Grut
deklamatoriſche Vorträge , Schauſtellungen von Perſonen oder belegtheatraliſche Vorſtellungen , ohne daß ein höheres Intereſſe der Städ
Kunſt oder Wiſſenſchaft dabei obwaltet , in ſeinen Wirthſchafts⸗ an uoder ſonſtigen Räumen öffentlich veranſtalten oder zu deren theileöffentlicher Veranſtaltung ſeine Räume benutzen laſſen will , Scharbedarf zum Betriebe dieſes Gewerbes der Erlaubniß ohne SchluRückſicht auf die etwa bereits erwirkte Erlaubniß zum Be⸗ in wetriebe des Gewerbes als Schauſpielunternehmer . perſor

Die Erlaubniß iſt nur dann zu verſagen : dem ?
I . wenn gegen den Nachſuchenden Thatſachen vorliegen , ſchafts

welche die Annahme rechtfertigen , daß die beabſichtigten Gewer
Veranſtaltungen den Geſetzen oder guten Sitten zuwider⸗“ Pfarrl
laufen werden ;

8wpenn das zum Betriebe des Gewerbes be — ſchafte!ſtimmte Lokal wegen ſeiner Beſchaffenheit ung heoder Lage den polizeilichen Anforderungen Räum ,
nicht genügty ; dere itwenn der den Verhältniſſen des Gemeindebezirks ent⸗ breit, !ſprechenden Anzahl von Perſonen die Erlaubniß bereits daß di
ertheilt iſt .

ſind al
Aus den unter Ziffer 1 angeführten Gründen kann die“ und S

Erlaubniß zurückgenommen , und Perſonen , welche vor dem und na
Inkrafttreten diefes Geſetzes den Gewerbebetrieb begonnen

8haben , derſelbe unterſagt werden .
zimmer
mit ge⸗

) Das Genehmigungsverfahren iſt wie Seite 97 bei ) geſagt ; und mi
allgemeine Beſtimmungen über die im Intereſſe der Geſundheit , welcheSicherheit ꝛc. an ſolche Lokale zu ſtellenden Anforderungen beſtehen mittelbanicht . Vergleiche jedoch §18 der Landesbauverordnung ( Seite 15) und 5
Anmerkung hierzu . ſoweit n
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